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Kärntner Gemeindebund		Klagenfurt, Gabelsbergerstraße 5/1



Gemeinde
Anschrift

Datum:       
Geschäftszahl:
Sachbearbeiter[footnoteRef:1]: [1:  Aus Gründen der Lesbarkeit wird auf die Verwendung geschlechtsspezifischer Formulierungen verzichtet. Soweit personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt sind, beziehen sie sich auf Männer und Frauen in gleicher Weise.] 

Kontaktdaten:
Herrn/Frau/Firma
Adresse

Wasserversorgungsanlage der 
Gemeinde[footnoteRef:2] ………. [2:  Markt-/Stadtgemeinde] 

Anschlussauftrag 

B E S C H E I D

Spruch:

Gemäß § 6 des Kärntner Gemeindewasserversorgungsgesetzes, K-GWVG, LGBl. Nr. 107/1997, zuletzt in der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. ../20.. wird Ihnen als Eigentümer aufgetragen, das nachstehend angeführte Grundstück an die Wasserversorgungsanlage der Gemeinde1…... anzuschließen und Ihren Bedarf an Trink- und Nutzwasser aus der Gemeindewasserversorgungsanlage zu decken:

Parz.Nr. ……., EZ.:……., 
GB:……, in …………….


Begründung: 

Der Gemeinderat der Gemeinde1……..  hat mit der Verordnung vom ….. AZ: ……. jenes Gebiet festgelegt, zu dessen Versorgung die Gemeindewasserversorgungsanlage der Gemeinde ……  bestimmt ist (Versorgungsbereich).

Gemäß § 6 K-GWVG sind die Eigentümer der im Versorgungsbereich gelegenen Grundstücke, die bebaut oder sonst mit Wasser zu versorgen sind oder für die eine Baubewilligung erteilt wurde, verpflichtet, diese an die Gemeindewasserversorgungsanlage der Gemeinde1 ………. anzuschließen und ihren Bedarf an Trink- und Nutzwasser aus der Gemeindewasserversorgungsanlage zu decken.
 
Da das vorangeführte Grundstück im Versorgungsbereich der Gemeinde1  …….. liegt und keine Ausnahme von der Anschlusspflicht gegeben ist, ist das in Ihrem Eigentum befindliche Grundstück an die Wasserversorgungsanlage der …….. anzuschließen und ist der Bedarf an Trink- und Nutzwasser aus der Gemeindewasserversorgungsanlage zu decken.

Rechtsmittelbelehrung: 

Gegen diesen Bescheid ist das Rechtsmittel der Berufung zulässig, die binnen zwei Wochen vom Tage der Zustellung gerechnet, beim ……………………….. schriftlich oder telegrafisch einzubringen ist (Telefax Nr.: ……………….- während der Amtszeit). Die Berufung hat den Bescheid zu bezeichnen, gegen den sie sich richtet und einen begründeten Berufungsantrag zu enthalten.

Dabei ist zu beachten, dass die Einbringung außerhalb der Amtsstunden bis zum Wiederbeginn der Amtsstunden unwirksam bleibt (Gefahr der Fristversäumnis.) Die mit jeder Übermittlungsart verbundenen Risiken trägt der Absender (z.B. Übertragungsfehler, Verlust des Schriftstückes etc.). Die Postaufgabe der Berufung an die Stadtgemeinde Feldkirchen in Kärnten innerhalb von zwei Wochen nach Zustellung des Bescheides gilt als rechtzeitig.

Eine rechtzeitig eingebrachte und zulässige Berufung hat aufschiebende Wirkung. Diese kann jedoch ausgeschlossen werden, wenn nach Abwägung der berührten öffentlichen Interessen und Interessen anderer Parteien der vorzeitige Vollzug des angefochtenen Bescheides oder die Ausübung der durch den angefochtenen Bescheid eingeräumten Berechtigung wegen Gefahr im Verzug dringend geboten ist.

Für die Berufung ist eine Gebühr zu entrichten, diese richtet sich nach der Höhe der Gebühr für die Eingabe oder den Antrag (allfällige Gebührenbefreiung). Im Regelfall beträgt die Gebühr für die Berufung € 21,00 und für die Beilagen € 6,00 pro Bogen, höchstens € 36,00 pro Beilage. Die Gebührenschuld entsteht in dem Zeitpunkt, in dem die Erledigung über die Berufung zugestellt wird.


Der Bürgermeister1:
                                                              

Ergeht gleichlautend an:
Bauwerber/Eigentümer: 


zum Akt (Wasser)
